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1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m., § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 Nr. 1, § 4 BauNVO ) 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 

3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank 

und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für sportliche Zwecke 

nicht zulässig. 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die nach § 4 Abs. 3 Nr. 

3 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-

triebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

 

 

2. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäude 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 

In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal zwei (2) Wohnungen pro Einzelhaus [E] zuläs-

sig. In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) ist in Doppelhäusern [D] maximal eine (1) Wohnung pro 

Doppelhausscheibe zulässig. 

 

 

3. Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m, § 18 Abs. 1 BauNVO) 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine maximale Gebäudehöhe von 9,00 m festgesetzt. Die 

maximal zulässigen Gebäudehöhen [GH max.] werden im weiteren Planverfahren durch die Höhen-

angabe über Normal Null (ü.NN.). festgesetzt. Die Gebäudehöhe wird durch den höchsten Punkt des 

Daches einschließlich der Gauben und Dachaufbauten begrenzt. Sie darf ausnahmsweise durch un-

tergeordnete Bauteile und technische Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden. 

 

 

4. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

4.1 Schlafräume und Kinderzimmer südlich der 45 dB(A)-Isophone (vgl. Anlage 5.2 des Schalltechni-

schen Gutachten) müssen zur Lüftung mindestens ein Fenster an der nicht der Eckernförder Straße 

zugewandten Gebäudeseite besitzen oder die Fenster müssen mit schallgedämpften Belüftungsein-

richtungen ausgestattet werden oder die Räume müssen mittels einer raumlufttechnischen Anlage 

belüftet werden. 

 

4.2 Zum Schutz gegen Außenlärm müssen Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen südlich 

der 45 dB(A)-Isophone (vgl. Anlage 5.2 des Schalltechnischen Gutachten) mindestens ein gesamtes 

bewertetes Bau-Schalldämm-Maß von R′w,ges = 30 dB besitzen. 
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